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2025-_____
Vereinbarung betreffend das Waldreservat "Xx"

zwischen

dem Staat Freiburg, Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft, vertreten durch das Amt für Wald und Natur, 
nachfolgend der Staat, einerseits, 

und

[Besitzer], Eigentümerin des Grundstücks Artikel xx und xx der Gemeinde XXX
nachfolgend der/die Waldeigentümerin, andererseits, 




Ziel
Die vorliegende Vereinbarung hat die Schaffung des Waldreservats "XX" auf dem Gebiet der Gemeinden XX und YY zum Ziel, um dadurch eine langfristige natürliche Waldentwicklung mit einem höheren Anteil an Altholz und Totholz zu erreichen. Ein Teil dieser Waldfläche ist Eigentum von XXX. 
[anpassen falls Sonderwaldreservat]

Perimeter
Jener Teil des Waldreservats "XX", der XX gehört, umfasst die Waldfläche innerhalb des Perimeters auf dem Plan im Massstab 1:5000, erstellt am [Datum] durch das Amt für Wald und Natur (WNA). Die Fläche dieses Teils umfasst xx ha ([Koordinaten]). Die Gesamtfläche des Reservats umfasst xx ha. 

[oder, wenn nur ein Besitzer:]

Das Waldreservat umfasst die Waldfläche innerhalb des Perimeters auf dem Plan im Massstab 1:5000, erstellt am [Datum] durch das Amt für Wald und Natur (WNA). Die Gesamtfläche des Reservats umfasst xx ha (Koordinaten). 


Schutzmassnahmen
Der Waldeigentümer verpflichtet sich, auf jeglichen waldbaulichen Eingriff und auf die Erstellung von Bauten und Installationen im Perimeter der Altholzinsel zu verzichten und das Totholz im Wald zu belassen. 
Folgende Eingriffe sind jedoch möglich [je nach Fall anzupassen]: 
a) Waldbauliche Massnahmen zum Entfernen von Bäumen oder von Ästen, die auf das benachbarte Landwirtschaftsgebiet, auf eine Strasse oder auf Wege der sanften Mobilität (gemäss Art. 21 und 27 des Mobilitätsgesetz) gefallen sind. Das Holz wird im Waldreservat am Boden belassen; 
b) Benutzen, Markieren und Unterhalten dieser Wege; 
c) Sammeln von Pilzen und die Jagd unter Vorbehalt der diesbezüglichen Gesetzgebung; 
d) Eingriffe im Falle von Borkenkäferkalamitäten im Waldreservat, sofern dadurch benachbarte Wälder bedroht werden. Solche Eingriffe müssen vom WNA angeordnet werden. Gefälltes Holz wird am Boden liegengelassen. 

Dauer
Diese Vereinbarung tritt am [Datum] in Kraft und dauert 50 Jahre. 

Entschädigung
Der Staat Freiburg verpflichtet sich, dem Waldeigentümer / der Waldeigentümerin für die Dauer dieser Vereinbarung, eine Pauschalentschädigung von XX Franken für den Ertragsverlust zu bezahlen. Die Überweisung des Gesamtbetrags erfolgt nach Unterzeichnung der Vereinbarung. Bei Nichteinhaltung der Bedingungen bleibt eine Rückforderung der Entschädigungsbeträge vorbehalten. 

Kosten
Die Kosten für die Markierung und für den Eintrag ins Grundbuchregister werden vom WNA übernommen. 

Eintrag ins ÖREB-Kataster
Das Waldreservat wird vom WNA ins ÖREB-Kataster eingetragen

Anhang
Der Plan im Massstab 1:xxxx, erstellt am [Datum] durch das WNA , ist Bestandteil dieser Vereinbarung. 



Angefertigt in 3 Originalexemplaren für den Waldbesitzer, für den Forstkreis und für das WNA.


Freiburg, [Datum]

Für den Staat Freiburg: 
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD



Didier Castella
Staatsrat, Direktor




Ort, [Datum]

Der Waldeigentümer / Die Waldeigentümerin für den Grundstückartikel Nr. xxx der Gemeinde Xx



[Name und Vorname]
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